
Kreis Offenbach 
Fachdienst Dienstleistungszentrum 
- Zulassungsbehörde -  
Werner-Hilpert-Straße 1 
63128 Dietzenbach 
 

Antrag auf Erteilung 
 

 

☐einer Einzelgenehmigung nach § 13 EG-FGV, Gebühren: 39,80 € 
• gilt ausschließlich für (noch nicht zugelassene) Neufahrzeuge der Klassen 
   M → PKW, Wohnmobil, Bus, N → LKW, Sattelzugmaschinen und O → Anhänger aller Art. 

 

☐einer Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO, Gebühren: 39,80 € 
• gilt für alle Gebrauchtfahrzeuge (zum Beispiel Importfahrzeuge) oder 

• Neufahrzeuge → unter anderem Motorräder, Quads, land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, 

• selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder 

• bei technischen Änderungen am Fahrzeug, wenn ein Gutachten nach § 19 (2) StVZO erstellt worden ist. 

☐einer Zweitschrift, Gebühren: 15,00 € 
• gilt ausschließlich für bereits erteilte und in Verlust geratene Betriebserlaubnisse  

1. Antragsteller/Antragstellerin (bitte deutlich lesbar ausfüllen!) 
 

Familien- oder Firmenname 

 
 

Vorname 

 
 

Straße, Hausnummer 

 
 

PLZ / Ort 

 
  

Telefon (für Rückfragen) 

 
  

E-Mail (alternativ) 

 
  

 
2. Fahrzeug (bitte deutlich lesbar ausfüllen!) 
 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
(Feld E des Gutachtens) 

 

Hersteller 

 
  

 

Sollte zusätzlich die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO nötig sein (ergibt sich aus Feld 22 

des Gutachtens), so beantrage ich diese ebenfalls. Hierfür fallen zusätzliche Gebühren an. 
 

3. Zahlweise der Gebühren (vorab) – per Paypal ebe@kreis-offenbach.de 

Ort und Datum  Unterschrift 

 

Senden Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag inklusive des Gutachtens eines amtlich 
anerkannten Sachverständigen/Technischen Dienstes für den Kraftfahrzeugverkehr sowie aller dazugehörigen 

Anlagen und eventuell bereits vorhandene Fahrzeugdokumente (auch ausländische!): 
 

Per E-Mail: betriebserlaubnis@kreis-offenbach.de 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis persönlich am  

Serviceschalter (ohne Termin*) einzureichen. 

Am Serviceschalter können sowohl die Antragstellung als auch die Bezahlung der anfallenden Gebühr erfolgen. 

*Öffnungszeiten des Serviceschalters: 

Montag, Dienstag, Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr 

Mittwoch von 13:00 bis 16:00 Uhr 


